
JUGEND 

Jugend- und 
  Auszubildendenvertretung 

Die JAV hat unter anderem die Aufgabe darauf  
zuachten, dass 

¾ die Ausbildung qualifiziert und zukunftsorientiert 
ist, 

¾ die Ausbildung zum Nutzen der Auszubildenden 
und Jugendlichen abläuft, 

¾ vernünftige Ausbildungsplätze zur Verfügung  
stehen, 

¾ Tätigkeiten ausgeführt werden, die dem  
Ausbildungszweck dienen, 

¾ die zugunsten der Jugendlichen und Auszubil-
denden geltenden Vorschriften beachtet wer-
den. 

Des Weiteren hat die JAV Anregungen und Beschwer- 
den entgegenzunehmen und Maßnahmen, die Ju-
gendlichen und Auszubildenden dienen, beim Perso-
nalrat zu beantragen. 

Wichtig: 
Der Personalrat (PR) hat die Aufgabe, die Interessen 
der Beschäftigten in ihrer Gesamtheit gegenüber 
der Dienststellenleitung wahrzunehmen, sodass nur 
der PR direkt Verhandlungen mit der Dienststellen-
leitung führen darf. Sind zur Erfüllung der Aufgaben 
Gespräche mit der Dienststellenleitung nötig, muss 
sich die JAV daher zuerst an den PR wenden. Der PR 
darf der JAV keine Vorschriften machen, wie sie ihre 
Aufgaben zu erledigen hat. Die JAV kann aber um  
seine Unterstützung bitten. 

Welche Rechte hat die JAV? 

Die JAV kann zu allen PR-Sitzungen eine(n) Vertre- 
ter(in) entsenden. Alle JAV-Mitglieder sind teilnah- 
me- und stimmberechtigt, soweit es sich um Ange- 
legenheiten handelt, die in besonderem Maße die 
Jugendlichen und Auszubildenden betreffen. 

Sie darf des Weiteren 

¾ Jugendversammlungen durchführen, 

¾ Jugendliche und Auszubildende am Arbeitsplatz 
aufsuchen, 

¾ Sprechstunden und eigene Sitzungen abhalten, 

¾  mindestens einmal im Halbjahr eine Bespre-
chung mit der Dienststellenleitung führen. 
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Was ist die JAV? 

Die JAV - Jugend- und Auszubildendenvertretung 
ist eine spezielle Vertretung für die Interessen der 
Jugendlichen und Auszubildenden innerhalb einer 
Dienststelle. 

Die rechtlichen Grundlagen finden sich im Bundes-
personalvertretungsgesetz. 

Die JAV achtet darauf, dass Gesetze, Tarifverträge 
und Dienstvereinbarungen, die Jugendliche und Aus-
zubildende betreffen, eingehalten werden. 

Sie ist der richtige Ansprechpartner, wenn irgendet- 
was falsch läuft und hilft in wichtigen Fragen – von 
der Qualität der Ausbildung bis zur Übernahme nach 
der Ausbildung – und kann so gemeinsam mit dem 
Personalrat Verbesserungen durchsetzen und Miss- 
stände abschaffen. Wenn es Probleme gibt, hilft die 
JAV weiter. 

Die JAV ist wichtig, weil Jugendliche und Auszubil-
dende eine engagierte Stimme brauchen, die sich 
für sie stark macht. JAV und vbob sind Partner, wenn 
es um die Interessen der Jugendlichen und Auszubil- 
denden geht. Wer in die JAV gewählt wurde, steht 
nicht alleine. Der vbob bietet Unterstützung durch 
Beratung, Seminare und Arbeitshilfen. 

Wo kann eine JAV gebildet werden? 

Eine JAV kann nur in einer Dienststelle gebildet wer-
den, in der eine Personalvertretung besteht - ohne 
Personalrat also keine JAV. Außerdem müssen der 
Dienststelle regelmäßig mindestens fünf Beschäftig-
te angehören, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben oder die sich in einer beruflichen Aus-
bildung befinden. 

Wahl der JAV 

Wer ist wahlberechtigt? 
Wahlberechtigt sind die Beschäftigten, die am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
oder sich in einer beruflichen Ausbildung befinden. 

Wer darf gewählt werden? 
Wählbar sind die Beschäftigten, die am Wahltag das 
26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder sich 
in einer beruflichen Ausbildung befinden. 

Wer bildet den Wahlvorstand? 
Der Wahlvorstand wird vom Personalrat bestellt. 
Nach § 46 Abs. 1 BPersVWO muss dem Wahlvorstand 
mindestens eine/r nach § 15 BPersVG wählbare/r Be-
schäftigte/r angehören. 

Wie lange ist man JAV Mitglied? 
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

Wann wird die JAV gewählt? 
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird re-
gelmäßig in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai gewählt. 

Wie viele JAV-Mitglieder können gewählt werden? 
Die Zahl der JAV-Mitglieder richtet sich nach der An-
zahl der Auszubildenden und Jugendlichen in der 
Dienststelle. 

Welche Aufgaben hat die JAV? 

Die JAV ist für alle Wechselfälle während des „Azubi- 
Lebens“ da. Sie hat einen Überblick über alles, was 
den Jugendlichen und Auszubildenden zusteht und 
informiert über die Rechte während der Ausbildung. 

Die ihr vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben sind 
überwachender oder beratender Art. 

N ä h e  i s t  u n s e r e  S t ä r k e  




